Beschlussvorlage Vorlage-Nr:  VO/GV10/2017-0601

Gemeinde Hohen Viecheln Status: offentlich
Aktenzeichen:

Federfiihrend: Datum: 19.09.2017

Bauamt Einreicher: Burgermeister

Bebauungsplanes Nr. 11 "Neue Feuerwache Hohen Viecheln" im
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB

Beschluss iiber den Entwurf und die Auslegung der 1. Anderung des

Beratungsfolge:

Beratung O /N Datum Gremium

(o] 09.10.2017  Gemeindevertretung Hohen Viecheln

Beschlussvorschlag:
1. Die Entwurfe der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 11 ,Neue Feuerwache Hohen
Viecheln® und der Begriindung dazu werden in den vorliegenden Fassungen gebilligt.

2. Die Entwiurfe des Plans und der Begriindung sind nach § 3 Abs. 2 in Verb. m. § 13 Abs. 2
Nr. 2 BauGB o6ffentlich auszulegen.

3. Die berUhrten Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange sind zu beteiligen und
Uber die 6ffentliche Auslegung zu benachrichtigen.

Sachverhalt:

Planungsziel :

Mit der Plananderung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen
werden, um in dem geplanten Feuerwehrgebaude auch Raumlichkeiten einzurichten, die
der Gemeinde zur Nutzung fur die unterschiedlichsten Veranstaltungen zur Verfugung
stehen. Hierzu gehoren ein Veranstaltungsraum sowie ein Blrgermeisterbiro
einschliellich der erforderlichen Nebeneinrichtungen.

Da der rechtskraftige Bebauungsplan die Zuldssigkeit ausschlief3lich auf den
Nutzungszweck der Feuerwehr beschrankt, muss der B- Plan geandert werden.

Anlage/n:
B-Plan Entwurf + Begrindung

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums

Davon besetzte Mandate

Davon anwesend

Davon Ja- Stimmen

Davon Nein- Stimmen

Davon Stimmenthaltungen

Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V

Seite: 1/1
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Uber den Bebauungsplan Nr.

in der Fassung der 1. Anderung
Teil A - Planzeichnung, M 1 : 500

Gemeinde : Hohen Viecheln
Gemarkung : Hohen Viecheln Plangebiet B-Plan Nr. 11
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SATZUNG DER GEMEINDE HOHEN VIECHELN

11 "Neue Feuerwache Hohen Viecheln"
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Teill B — Textliche Festsetzungen

l. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung 8 9 (1) Nr. 1 BauGB

1.1 Baugebiet gemaf § 1 Abs. 3 BauNVO
SO - Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,Feuerwehr nach § 11 BauNVO.

Zulassig sind Gebaude und bauliche Anlagen, die dem Nutzungszweck der Feuerwehr dienen. In dem

1. 2 Feuerwehrgebdude sind auch Raumlichkeiten zuldssig, die der Gemeinde zur Durchfihrung aller gemeindlichen
Anderung | und gesellschaftlichen Aufgaben, Veranstaltungen und BildungsmaBnahmen dienen sowie dazugehorige
Nebenanlagen innerhalb und auf3erhalb des Geb&udes.

2. MaR der baulichen Nutzung 8 9 (1) Nr. 1 BauGB

2.1 Grundflache baulicher Anlagen § 16 (2) Pkt. 1 BauNVO
Das Malf? der baulichen Nutzung wird durch die maximale Grundflache bestimmt.

2.2 Grundflache baulicher Anlagen (Nebenanlagen) § 16 (2) Pkt. 1 BauNVO
Die nicht uberbaubaren Grundstucksflachen durfen um maximal 9.200 m2 durch:
- Stellplatze mit ihren Zufahrten
- Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO
- Feuerwehriibungsplatz
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2.3 Héhe baulicher Anlagen § 18 (1) BauNVO
Die Firsthdhe wird als H6he der oberen Dachbegrenzungskante, also
e bei Sattel- und Walmdéachern die aufRere Schnittgerade der beiden Dachflachen,
e Dbei versetzten Satteldachern die oberste Dachbegrenzungskante,

Als unterer Bezugspunkt der festgesetzten Firsthdhe gilt die im Plan festgesetzte absolute Hoéhe Uber HN 76.

3. Uberbaubare Grundstiicksflache § 9 (1) Nr. 2 BauGB
3.1 GeméalR § 22 (4) BauNVO wird eine abweichende Bauweise festgesetzt und eine Geb&udelange uber 50 m
zugelassen.

4.0 Regenwasserableitung 8 9 (1) Nr. 14 BauGB

4.1 Das von den Dachflachen und befestigten Flachen anfallende unbelastete Niederschlagswasser ist zu sammeln
und Uber eine Freispiegelleitung westlich in Richtung Waldweg aus dem Plangebiet abzuleiten. Das abgeleitete
Niederschlagswasser ist in den sandigen Bereichen am Waldweg bzw. an der Sandgrenze der
dazwischenliegenden Ackerflache zur Versickerung zu bringen.

Il NATURSCHUTZRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

5. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und
Entwicklung von Natur und Landschaft und MaRnahmen zum Ausgleich
8§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25, Abs. 6 BauGB; § 1a Abs. 3 BauGB

5.1 Zur Minimierung des Eingriffes und zum Schutz des Bodens sind:
- die Stellplatzanlage in wasserdurchlassiger Bauweise und
- die Umfahrung des Feuerwehriibungsplatzes in einer maximalen Breite von 10,0 m mit Schotterrasen
zu befestigen.

Der Feuerwehriibungsplatz ist als Rasenplatz anzulegen.

5.2 AusgleichsmaRnahme - Gehdlzpflanzungen
Pflanzung einer 3-reihigen Hecke (3369 m2) mit Uberhéltern mit folgenden Pflanzarten und —qualitaten:
Straucher, Qualitat 60/100, 2x verpflanzt, Wurzelware

» Schlehe (Prunus spinosa) 20 %
« Ein-/Zweigriffeliger WeiRdorn (Crataegus spec.) 10 %
« Strauchhasel (Corylus avellana) 15 %
» Hundsrose (Rosa canina) 10 %
* Brombeere (Rubus fruticosus) 5%
» Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) 5 %
* Feldahorn (Acer campestre) 10 %
» Weillbuche (Carpinus betulus) 10 %
Heister, Qualitat 150/200, 2x verpflanzt, Wurzelware

» Wildapfel (Malus sylvestris) 5%
» Vogelbeere (Sorbus aucuparia) 5%
« Stieleiche (Quercus robur) 5%

Die Heister sind innerhalb der Pflanzflache so zu verteilen, dass die Abstéande von Heister zu Heister nicht weniger
als 8 m, jedoch nicht mehr als 12 m betragen. Die Straucher sind innerhalb einer Pflanzung homogen zu mischen,
wenngleich bei Schlehe und Strauchhasel auch Gruppen von bis zu 4, bei den Ubrigen Straucharten von bis zu 2
Pflanzen mdglich sind. Schlehe und Hundsrose sind bevorzugt in der Studhélfte jeder Pflanzung zu verwenden.
Pflanz- und Reihenabstand betragen gleichermaen 1,5 m, um ein gleichmaRig gutes Anwachsen aller Gehélze
gewahrleisten zu kdnnen.

Zusatzlich zu gewahrleisten ist:
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Rechtsgrundlagen Planzeichen  Erlauterung Rechtsgrundlagen Planzeichen  Erlauterung
§9 (1) Nr. 11 und Erhalten von Baumen
§9 (1) Nr. 1 BauGB Verkehrsflachen (6) BauGB
§11Abs.lund2 BauNvo Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer
\ "V Flachen an Verkehrsflachen
Roden von Baumen

§9 (1) Nr. 1 BauGB Hauptversorgungs- und Hauptabwasser- §9 (1) Nr. 13 und

leitungen (6) BauGB
§16(2) Nr. 1 Bauvo —o—0—0—2- Unterirdische Leitungen
§ 16 (2) Nr. 3 BauNvO hier: Mitteldruckgasleitung Sonstige Planzeichen:
§ 16 (2) Nr. 4 BauNvVO o

Grinflachen §9 (1) Nr. 15 Umgrenzung von Flachen fiir Nebenanlagen

. hier:
Bl offenticn Stellplatze

Feuerwehribungsplatz
Planungen, Nutzungsregelungen und

MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und § 9 (1) Nr. 20, 25 und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft (6) BauGB ?VWV% Umgrenzung der Flachen, die von der Bebauung
A~ freizuhalten sind
hier: Sichtdreiecke - Anfahrsicht zum Geh- und Radweg
§9 (1) Nr. 2 BauGB © 00001 Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von
°6 0 00 ¢ Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
§ 22 (4) BauNVvO
Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des
§ 22 (2) BauNVvVO Bebauungsplanes
§23 (1) BauNvO

e  Durchflihrung bodenverbessernder MaRhahmen

e Vermeidung von Pflanzungen im Fruhjahr und Sommer, d.h. die Malinahme ist zur Gewahrleistung des
Anwachsens und zur Vermeidung von Trockenheitsschaden und -ausfallen unbedingt als Herbstpflanzung
durchzufihren

e  3-jahrige Gewahrleistungspflege
je nach Witterungsverlauf 4 — 6 Giel3gange pro Jahr mit minimal 20 | Wasser pro Pflanze und Giel3gang

5.3 AusgleichsmalRnahme - Umwandlung von Acker in Grunflache
Dauerhafte Umwandlung von Acker in extensiv gepflegtes Griinland im Bereich des Feuerwehriibungsplatzes
(5836 m?). Auf Pestizid-und Dilingereinsatz ist ganzlich zu verzichten.

4 == lextliche Hinweise

ErsatzmaRnahme fiir den zu fallenden Alleebaum

Als Ersatz fur die vorgesehene Fallung eines Alleebaumes ist durch die Gemeinde eine Winterlinde der Pflanzqualitat
Hochstamm StU 16-18 cm, 3xv in die vorhandene Baumreihe an der L 031 zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Fur die
Féllung und die Ersatzpflanzung gelten die Auflagen der Fallgenehmigung des Landkreises NWM vom 22.06.2017.

20.64yorsorglicher Artenschutz - Bauzeitenregelung
Zu Gunsten der Arten Feldlerche, Schafsstelze und Wachtel gelten die Festlegungen zur Bauzeitenregelung gemaf
Fachbeitrag Artenschutz des Bliros Stadt-Land-Fluss vom 13.06.2016.

Bodendenkmale

Verhalten bei Zufallsfunden:

Wenn wahrend der Erdarbeiten unvermutet Funde oder auffallige Bodenverfarbungen entdeckt werden, ist gemai § 11
DSchG M-V die untere Denkmalschutzbehdrde des Landkreises Nordwestmecklenburg zu benachrichtigen und der Fund
und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes fir Kultur- und Denkmalpflege in
unverandertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfur die Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentiimer
sowie zuféllige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der
Anzeige.

Altlasten / Abfall / Bodenschutz

1. Schéadliche Bodeneinwirkungen, welche eine Verschmutzung, unnétige Vermischung oder Veranderungen des Bodens,
Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen kénnen, sind zu vermeiden. Von Menschen beeinflusster
Boden oder Boden, dessen unbelastete Herkunft nicht lickenlos dokumentiert ist, kann ohne repréasentative
Deklarationsanalyse nicht als unbelastet verwertet werden.

2. Konkrete Anhaltspunkte dafiir, dass eine bisher unbekannte schadliche Bodenveranderung oder Altlast vorliegt, sind
unverziglich der Landratin des Landkreises Nordwestmecklenburg als zustéandiger Bodenschutzbehdrde mitzuteilen.

3.  Kampfmittelbelastungen liegen in der Zustandigkeit des Munitionsbergungsdienstes.

4. Mit der Getrennthaltung von mineralischen, metallischen, hélzernen und sonstigen Bauabféllen und nach Mal3gabe des
Entsorgers kann im Allgemeinen die gemeinwohlvertragliche Abfallentsorgung vorbereitet werden.

5. Bei Abbrucharbeiten dient ein vorher erstelltes Schadstoffkataster der Arbeitssicherheit sowie der ordnungsgemafRen
und schadlosen Entsorgung.
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PLANGRUNDLAGE

Vermessung:

Vermessungsbiiro Lothar Bauer - Kerstin Siwek
§9(n BaucB 26.11.2015

Koordinatensystem: GK 4

Hbéhenbezug: ca. HN76 (GPS)

Satzung der Gemeinde Hohen Viecheln
tUber den Bebauungsplan Nr. 11
‘Neue Feuerwache Hohen Viecheln"

Praambel:

Aufgrund

e des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 09. 2004 (BGBI. | S. 2414)
einschlieBlich aller rechtskraftigen Anderungen sowie

e der Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) vom 23. Januar
1990 (BGBI. | S. 132) einschlieRlich aller rechtskraftigen Anderungen,

e Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung -
PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58) einschlieRlich aller rechtskraftigen Anderungen,

e des 8§ 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18. April 2006 (GVOBI. M-V S. 102) einschlieRlich aller rechtskréaftigen Anderungen

. der Kommunalverfassung fur das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 08. Juni 2004 (GVOBI. M-V S 205), einschlieRlich aller rechtskraftigen Anderungen

wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom ...19.12.2016... folgende Satzung der Gemeinde Hohen

Viecheln Uber den Bebauungsplan Nr. 1 ,Neue Feuerwache Hohen Viecheln* fir das Gebiet Gemarkung Hohen

Viecheln, Flur 2, Flurstick Nr. 288/3 (teilw.) und 289/2 bestehend aus Teil A — Planzeichnung und Teil B - Textl.

Festsetzungen erlassen.

Verfahrensvermerke:

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom ..15.02.2016....

Hohen Viecheln, den Der Burgermeister

Das Amt fur Raumordnung und Landesplanung ist gemalR 8§ 1 Abs. 4 BauGB mit Schreiben vom
...24.03.2016............ beteiligt worden.

Hohen Viecheln, den Der Blrgermeister

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist durchgefiihrt worden. Der Vorentwurf
hat in der Zeit vom ...08.04.2016..bis zum ...10.05.2016.......... zur Offentlichen Einsichtnahme ausgelegen.

Hohen Viecheln, den Der Blrgermeister

Die Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berthrt
werden sowie die Nachbargemeinden, sind gemalR § 4 Abs.1 und § 2 Abs. 2 sowie Abs. 2 BauGB mit
Schreiben vom ...24.03.2016........ zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Hohen Viecheln, den Der Blrgermeister

Die Gemeindevertretung hat am ...11.07.2016.....den Entwurf des Bebauungsplanes mit Begriindung gebilligt
und geméan § 3 Abs. 2 BauGB zur 6ffentlichen Auslegung bestimmit.

Hohen Viecheln, den Der Burgermeister

Die von der Planung berlihrten Trager 6ffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung beriihrt
werden sowie die Nachbargemeinden, sind mit Schreiben vom ...12.09.2016... Uber die 6ffentliche Auslegung
informiert und gemal 8 4 Abs. 2 und § 2 Abs. 2 sowie Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme
6 aufgefordert worden.

Hohen Viecheln, den Der Burgermeister

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus Teil A — Planzeichnung und Teil B - Textl. Festsetzungen

sowie die Begrindung, haben in der Zeit vom ...09.09.2016... bis zum ...10.10.2016... wahrend der

Dienststunden im Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, Bauamt, nach § 3 Abs. 2 BauGB o6ffentlich ausgelegen.

Die offentliche Auslegung ist mit den Hinweisen,

e welche Arten umweltbezogener Informationen verfiigbar sind,

e dass Stellungnahmen wahrend der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift
vorgebracht werden kdnnen,

e dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung Uber die Satzung

7 unbericksichtigt bleiben kénnen und

e das ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzuldssig ist, soweit mit ihm Einwendungen
geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspatet geltend
gemacht wurden, aber hatten geltend gemacht werden kdnnen,

ist am ...31.08.2016... durch Verdffentlichung im "Mackelbérger Wegweiser" ortsiiblich bekanntgemacht

Satzung der Gemeinde Hohen Viecheln
tber die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 11
'‘Neue Feuerwache Hohen Viecheln"

im vereinfachten Verfahren nach 8 13 BauGB

Praambel

Aufgrund

e des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 09. 2004 (BGBI. | S. 2414)
einschlieRlich aller rechtskraftigen Anderungen sowie

e der Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) vom 23. Januar
1990 (BGBI. | S. 132) einschlieRlich aller rechtskraftigen Anderungen,

e Verordnung uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung -
PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58) einschlieRlich aller rechtskraftigen Anderungen,

e des 8§ 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 15. Oktober 2015 (GVOBI. M-V S. 344) einschlieRlich aller rechtskraftigen Anderungen

e der Kommunalverfassung fur das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S 777), einschlieRlich aller rechtskraftigen Anderungen

wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom ............... folgende Satzung der Gemeinde Hohen

Viecheln uUber den Bebauungsplan Nr. 1 ,Neue Feuerwache Hohen Viecheln* fir das Gebiet Gemarkung Hohen

Viecheln, Flur 2, Flurstiick Nr. 288/3 (teilw.) und 289/2 bestehend aus Teil A — Planzeichnung und Teil B - Textl.

Festsetzungen erlassen.

Verfahrensvermerke:

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom ...22.05.2017...

1
Hohen Viecheln, den Der Burgermeister
Das Amt fur Raumordnung und Landesplanung ist geméaR 8 1 Abs. 4 BauGB mit Schreiben vom .................
beteiligt worden.

2
Hohen Viecheln, den Der Birgermeister
Die Gemeindevertretung hatam ............... den Entwurf der 1. Anderung des Bebauungsplanes mit Begriindung
gebilligt und gemaf § 3 Abs. 2 BauGB zur 6ffentlichen Auslegung bestimmt.

3
Hohen Viecheln, den Der Burgermeister
Die von der Planung berthrten Trager offentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berthrt
werden, sind mit Schreiben vom .............. Uber die offentliche Auslegung informiert und gemaR § 4 Abs. 2
BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

4

Hohen Viecheln, den Der Blrgermeister

Der Entwurf der 1. Anderung des Bebauungsplanes, bestehend aus Teil A — Planzeichnung und Teil B - Textl.
Festsetzungen sowie die Begriindung, haben in der Zeit vom ............... bis zum .................. wahrend der
Dienststunden Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, Bauamt, nach § 3 Abs. 2 BauGB offentlich ausgelegen.

Die o¢ffentliche Auslegung ist mit den Hinweisen,

e dass die Planunterlagen fur die Zeit der Auslegung auch auf der Homepage des Amtes Dorf Mecklenburg —
Bad Kleinen einsehbar sind

e welche Arten umweltbezogener Informationen verfiigbar sind,

e dass Stellungnahmen wahrend der Auslegungsfrist von jedermann schriftich oder zur Niederschrift

5 vorgebracht werden kénnen,

e dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung Uber die Satzung
unberticksichtigt bleiben kdnnen;

am ......coeeeeee durch Veroffentlichung im "Méackelbdrger Wegweiser" ortsiiblich bekanntgemacht worden.

Zusatzlich erfolgte die Bekanntmachung auf der Homepage des Amtes Dorf Mecklenburg—Bad Kleinen unter der
Internetadresse http://.www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de.

worden.

Hohen Viecheln, den Der Burgermeister

Der katastermaflige Bestand am ............cc....... wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der

lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prifung nur grob erfolgte, da die

rechtsverbindliche Flurkarte im MafRistab 1 : ........... vorliegt. Regressanspriiche kénnen nicht abgeleitet
8 werden.

Wismar, den Leiter des Katasteramtes

Die Gemeindevertretung hat die fristgemaR abgegebenen Stellungnahmen der Offentlichkeit sowie die
Stellungnahmen der Behdrden und sonstiger Trager offentlicher Belange am ...19.12.2016... geprift. Das
Ergebnis ist mitgeteilt worden.

9
Hohen Viecheln, den Der Biirgermeister
Der Bebauungsplan, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und dem Teil B - Textl. Festsetzungen wurde am
...19.12.2016... von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen. Die Begriindung zum Bebauungsplan
wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom ...19.12.2016... .gebilligt.

10
Hohen Viecheln, den Der Burgermeister
Die Satzung uber den Bebauungsplan, bestehend aus Teil A — Planzeichnung und Teil B - Textl.
Festsetzungen, wird hiermit am ...10.02.2017... ausgefertigt.

11

Hohen Viecheln, den Der Blrgermeister

Hohen Viecheln, den Der Birgermeister
Der katastermaflige Bestand am ..................... wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der
lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prifung nur grob erfolgte, da die
rechtsverbindliche Flurkarte im Ma3stab 1 : ........... vorliegt. Regressanspruche kénnen nicht abgeleitet werden.

6
Wismar, den Leiter des Katasteramtes
Die Gemeindevertretung hat die fristgemaRR abgegebenen Stellungnahmen der Offentlichkeit sowie die
Stellungnahmen der Behorden und sonstiger Trager offentlicher Belange am ............... geprift. Das Ergebnis
ist mitgeteilt worden.

7
Hohen Viecheln, den Der Blrgermeister
Die 1. Anderung des Bebauungsplanes, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und dem Teil B - Texil.
Festsetzungen wurden am ............. von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen. Die Begriindung zur
1. Anderung des Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom .............. gebilligt.

8
Hohen Viecheln, den Der Burgermeister
Die Satzung uber die 1. Anderung des Bebauungsplanes, bestehend aus Teil A — Planzeichnung und Teil B -
Textl. Festsetzungen werden hiermit am ..................... ausgefertigt.

9
Hohen Viecheln, den Der Birgermeister

Der Beschluss uber die 1. Anderung der Bebauungsplansatzung sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer
wahrend der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und Uber deren Inhalt Auskunft zu erhalten
ist, sind durch Verdéffentlichung im "Méackelbdrger Wegweisers" am .................... ortsublich bekannt

gemacht worden.

Zusatzlich erfolgt die Bekanntmachung auf der Homepage des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen unter der
Internetadresse http://www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de.

In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung

e der Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB und in § 5 Abs. 5 KV M-V bezeichneten
10 Verfahrens- und Formvorschriften und

e der Verletzung von Mangeln der Abwagung

sowie auf die Rechtsfolgen (8§ 215 Abs.1 BauGB) und weiter auf Falligkeit und Erlédschen von
Entschadigungsanspriichen (§ 44 Abs.3 Satz 1 und 2 sowie Abs.4 BauGB) hingewiesen worden.

Die Satzung Uber den Bebauungsplan ist mit der Bekanntmachung in Kraft getreten.

Hohen Viecheln, den Der Burgermeister

Der Beschluss Uber die Bebauungsplansatzung sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer wahrend der
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und uber deren Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind
durch Veroffentlichung im "Méackelbdrger Wegweisers" am ...22.02.2017... ortsublich bekannt

gemacht worden.

In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung
e der Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB und in 8 5 Abs. 5 KV M-V bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften und
12 e der Verletzung von Mangeln der Abwagung
sowie auf die Rechtsfolgen (8 215 Abs.l1 BauGB) und weiter auf Falligkeit und Erldschen von
Entschadigungsanspriichen (§ 44 Abs.3 Satz 1 und 2 sowie Abs.4 BauGB) hingewiesen worden.

Die Satzung Uber den Bebauungsplan ist mit der Veroffentlichung im "Mackelbérger Wegweisers" am
...22.02.2017... rechtskraftig geworden.

Hohen Viecheln, den Der Blrgermeister

Gemeinde Hohen Viecheln
Landkreis Nordwestmecklenburg

Satzung uUber den Bebauungsplan Nr. 11
‘Neue Feuerwache Hohen Viecheln"
in der Fassung der 1. Anderung

Entwurf Stand 12.09.2017
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Gemeinde Hohen Viecheln
Landkreis Nordwestmecklenburg

Satzung uUber den Bebauungsplan Nr. 11

"Neue Feuerwache Hohen Viecheln"
einschlieRlich der 1. Anderung

Entwurf Stand 12.09.2017




Begrindung zum B-Plan Nr. 11 ,Neue Feuerwache Hohen Viecheln*
der Gemeinde Hohen Viecheln

einschlieRlich der 1. Anderung
Entwurf Stand

Aufgabe und Inhalte der Planung der 1. Anderung

Mit dem geplanten Neubau des Feuerwehrgebaudes erdffnet sich fur die Gemeinde die
Mdglichkeit, die derzeit unzureichenden Bedingungen bei der Durchfiihrung gemeindlicher
und gesellschaftlicher Aufgaben zu verbessern.

Die zur Zeit genutzten Raumlichkeiten der Gemeinde zur Durchfiihrung ihrer Aufgaben wie
Sitzungen, Wahlen, Ausstellungen usw. sind ungeeignet, da das vorhandene Gebaude
nicht den Anforderungen, die an eine 6ffentliche Nutzung gestellt werden, gerecht wird. So
ist das Gebaude z.B. nicht barrierefrei.

Da das Gebaude auch noch bewohnt wird, stehen immissionsschutzrechtliche Probleme
notwendigen Nutzungserweiterungen entgegen.

Die oben beschriebenen Mangel lassen sich in dem Gebaude selbst nur schwer und mit
erheblichem Aufwand beheben. Daher ist die Erweiterung und Mitnutzung des geplanten
Feuerwehrgebaudes unter Berlicksichtigung aller Belange die glnstigste Losung.

Die Zusammenfuhrung und Bindelung aller erforderlichen gemeindlichen Raumlichkeiten
in einem Gebdaude ist auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten wie z.B. Betriebs- und
Unterhaltungskosten ein wichtiger Aspekt.

Da der rechtskréftige Bebauungsplan die Zulassigkeit ausschlie@lich auf den
Nutzungszweck der Feuerwehr beschréankt, muss der B- Plan gedndert werden. Die
Hauptnutzung des Gebaudes fir die Zwecke der Feuerwehr bleibt auch bei einer
planungsrechtlichen Zuléssigkeit von Raumlichkeiten fur die gemeindliche Nutzung
Planungsziel der Gemeinde.

Die Anderungen sind nicht von stadtebaulichem Belang.

Da die Grundziige der Planung durch die Anderung nicht beriihrt werden und die
Zuléssigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglich-
keitsprifung unterliegen, nicht vorbereitet wird und keine Anhaltspunkte fir die
Beeintrachtigung von Schutzgiitern im Sinne des BNatSchG bestehen, wird die Anderung
der Satzung im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB durchgefihrt.

Die Begrindung der 1. Anderung ersetzt nicht die Begriindung der Ursprungssatzung
einschliellich der Anlagen 1 bis 3, sie begriindet lediglich die vorgenommenen
Anderungen gegeniiber der Ursprungssatzung.

Grundlagen der Planung / Aufstellungsverfahren

Folgende Gesetze und Rechtsverordnungen bilden die Grundlagen fiir die 1. Anderung
des Bebauungsplanes:

der § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.
09. 2004 (BGBI. | S. 2414) einschlieRlich aller rechtskraftigen Anderungen sowie

die Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) vom 23. Januar 1990 (BGBI. | S. 132) einschlieRlich aller rechtskraftigen
Anderungen,

die Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des
Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S.
58) einschlieRlich aller rechtskraftigen Anderungen,

der § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBI. M-V S. 344) einschlieBlich aller
rechtskréaftigen Anderungen

die Kommunalverfassung fiur das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBI M-V 2011, S 777),
einschlieRlich aller rechtskréaftigen Anderungen
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Begrindung zum B-Plan Nr. 11 ,Neue Feuerwache Hohen Viecheln*

der Gemeinde Hohen Viecheln
einschlieRlich der 1. Anderung

Entwurf Stand
3. Festsetzungen
3.1 Artder baulichen Nutzung

Auf Grund der geplanten Hauptnutzung wird das Plangebiet als Sonstiges Sondergebiet
mit der Zweckbestimmung ,Feuerwehr nach § 11 BauNVO ausgewiesen. Zuléssig sind
hier Gebaude und bauliche Anlagen, die dem Nutzungszweck der Feuerwehr dienen.

In dem Feuerwehrgebaude sind auch Raumlichkeiten zuldssig, die der Gemeinde zur
Durchfiihrung aller gemeindlichen und gesellschaftlichen Aufgaben, Veranstaltungen und

Bildungsmafnahmen dienen.

gebilligt durch die GV am P

Ausgefertigt am

Der Birgermeister
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Begrindung zum B-Plan Nr. 11 ,Neue Feuerwache Hohen Viecheln*
der Gemeinde Hohen Viecheln

10.
11.
12.
13.

Inhaltsverzeichnis

Teil |

Aufgabe und Inhalte der Planung
Grundlagen der Planung / Aufstellungsverfahren
Geltungsbereich

Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung

Malf3 der baulichen Nutzung
Bauweise, Uberbaubare Grundsticksflache
Verkehrliche Erschlie3ung

Ver- und Entsorgungsanlagen
Trinkwasserversorgung
Schmutzwasserentsorgung
Niederschlagswasserableitung
Elektroenergieversorgung
Telekommunikation

Gasversorgung
Ldschwasserversorgung
Bodenschutz und Abfall
Bodendenkmale

Gewasserschutz

Immissionsschutz

Kataster- und Vermessungswesen
Planungs- und ErschlieBungskosten

Teil 1l

Anlagen

Anlage 1  Umweltbericht

Anlage 2  Fachbeitrag Artenschutz

Anlage 3  Merkblatt — Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten — Im

Netz der Gasversorgung Wismar Land GmbH
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Begrindung zum B-Plan Nr. 11 ,Neue Feuerwache Hohen Viecheln*
der Gemeinde Hohen Viecheln

Aufgabe und Inhalte der Planung

Das bestehende Feuerwehrgerédtehaus im Ortsteil Hohen Viecheln entspricht nicht den
vom Gesetzgeber und Unfallversicherungstréger gestellten Anforderungen, um auch in
Zukunft einen ordnungsgeméaRen Einsatz- und Ubungsdienst zu gewahrleisten. Gleiches
gilt auch fur die Anzahl und Anordnung von Parkplatzen fir die Einsatzkréfte. Die einzige
Mdglichkeit, die Feuerwache Hohen Viecheln den personellen und feuerwehrtechnischen
Anforderungen anzupassen, ist somit ihr Neubau.

Zu den feuerwehrtechnischen Anforderungen gehért neben der Errichtung eines neuen
Feuerwehrgebaudes mit den erforderlichen Stellplatzen auch ein direkt angrenzender
Ubungsplatz, um auch in Zukunft einen ordnungsgeméaRen Ubungsdienst zu gewahr-
leisten.

Aufgrund der fehlenden Flachenverfigbarkeit kann der Neubau nur an einem anderen
Standort realisiert werden. Nach einer Uberpriifung von in Frage kommenden Standorten
in Abstimmung der Feuerwehr wurde ein neuer Standort, westlich in Ortsrandlage von
Hohen Viecheln an der Fritz Reuter Stral’e — L 031 gefunden.

Die Vorteile des Standortes liegen in der sofortigen Verfligbarkeit der Flache sowie in
seiner verkehrsgtinstigen Lage.

Auf der Suche nach dem geeigneten Standort fir die neue Feuerwache wurden zuerst die
Mdglichkeiten untersucht, die Feuerwache im Ortskern anzusiedeln. Da nach interner
Prufung keine geeigneten Flachen verfligbar sind, wurde die Suche auf den Aul3enbereich
erweitert. Die Prufung der moglichen Standorte im erweiterten Bereich ergab, dass die
Ansiedlung nur an der das Dorfgebiet durchquerenden Hauptachse (Fritz-Reuter-Straf3e)
in Frage kommt, um die Erreichbarkeitskriterien einzuhalten. Die Flache am direkten
Rande des Siedlungsbereiches in Hohen Viecheln ist auf Grund ihrer Lage, der
topographischen Begebenheit und den damit verbundenen geringen Eingriff in Natur und
Landschaft aus stadtebaulicher Sicht am besten geeignet.

Um das Baurecht auf der fir den Standort gewahlten Flache, die derzeit landwirtschaftlich
genutzt wird, zu schaffen, bedarf es der Aufstellung eines Bebauungsplanes.

Der Geltungsbereich des B-Planes tangiert die Darstellung einer Grinflache mit Sportplatz
im Flachennutzungsplan und tiberlagert teilweise Flachen fur die Landwirtschaft.

Um die Planungen der Gemeinde in Ubereinstimmung zu bringen, wird der
Flachennutzungsplan im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes im
Parallelverfahren geandert.

Flachenbilanz

Nr. Flachenbezeichnung m?2 %

1. Max. Grundflache (Gebaude) 800,0 3,46
2. Stellplatze 1.326,0 5,74
3. Verkehrsflachen 2.356,0 10,20
4. Feuerwehriibungsplatz 5.500,0 23,82
5. Flachen zum Anpflanzen 3.369,0 14,58
6. Grunflachen / Schotterrasen 9.745,0 42,20
Gesamtflache des Plangebietes 23.096,0 100,00
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Begrindung zum B-Plan Nr. 11 ,Neue Feuerwache Hohen Viecheln*
der Gemeinde Hohen Viecheln

Grundlagen der Planung / Aufstellungsverfahren

Folgende Gesetze und Rechtsverordnungen bilden die Grundlagen fur die Aufstellung des

Bebauungsplanes:

e das Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. 09. 2004 (BGBI. | S. 2414) einschlieRlich aller rechtskraftigen Anderungen sowie

e die Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung
- BauNVO) vom 23. Januar 1990 (BGBI. | S. 132) einschlieBlich aller rechtskraftigen
Anderungen,

e die Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des
Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 |
S. 58) einschlieRlich aller rechtskréaftigen Anderungen,

e die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18. April 2006 (GVOBI. M-V S. 102) einschlie3lich aller
rechtskréaftigen Anderungen

e die Kommunalverfassung fur das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBI. M-V S 205), einschlief3lich
aller rechtskréftigen Anderungen

Kartengrundlage ist der Lage- und Hohenplan des Vermessungsbiros Lothar Bauer —
Kerstin Siwek, KanalstraRe 20, 23 970 Wismar vom November 2015 und Luftbilder aus
dem GIS.

Koordinatenbezug Gauss-Krlger 4;

Hbhenbezug NH 76

Geltungsbereich

Plangebiet: Gemeinde Hohen Viecheln
Gemarkung Hohen Viecheln
Flur 2

Plangeltungsbereich: Flurstlick Nr. 288/3 (teilw.) und 289/2

Der raumliche Geltungsbereich umfasst eine Fléache von ca. 2,3 ha und wird wie folgt
begrenzt:

im Norden : durch die LandesstralRe L31 ,Fritz-Reuter-Stral3e”
im Studen und Westen durch landwirtschaftlich genutzte Flachen
im Osten : durch die Grinflache mit geplanten Regenriickhaltebecken

des nach B-Plan Nr. 1 geplanten Wohngebietes

Die Grenzen des Plangeltungsbereiches sind im Teil A - Planzeichnung des Bebauungs-
planes festgesetzt.

Festsetzungen

Die Festsetzung nach Art und MaR der baulichen Nutzung im Plangebiet erfolgte unter
Berlicksichtigung der erforderlichen Gebaude und baulichen Anlagen fir eine moderne
Feuerwache.

Das der Planung zugrunde liegende stadtebauliche Konzept sieht die Errichtung eines
Feuerwehrgebaudes mit den Funktionsbereichen Fahrzeughalle fir 2 Fahrzeuge,
Umkleide- und Sanitarraume, Biiros sowie ein Schulungs- und Aufenthaltsraum mit Kiiche
vor. Zur Feuerwache gehéren dem Feuerwehrgebdude die Stellplatze fir die Einsatzkréafte
sowie ein Ubungsplatz.
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Begrindung zum B-Plan Nr. 11 ,Neue Feuerwache Hohen Viecheln*
der Gemeinde Hohen Viecheln

4.1

4.2

4.3

Die lagemaRige Anordnung der Gebaude und baulichen Anlagen, ihre Zuordnung in
Funktionsbereichen sowie ihre Dimensionierung erfillen die vom Gesetzgeber und
Unfallversicherungstréager gestellten Anforderungen.

Art der baulichen Nutzung

Auf Grund der geplanten Nutzung wird das Plangebiet als Sonstiges Sondergebiet mit der
Zweckbestimmung ,Feuerwehr* nach 8 11 BauNVO ausgewiesen. Zuldssig sind hier
ausschlie8lich Gebaude und bauliche Anlagen, die dem Nutzungszweck der Feuerwehr
dienen.

Mal der baulichen Nutzung

Die (berbaubare Grundsticksflache wird durch die Festsetzung von maximalen
Grundflachen bestimmt.

So wird fur das neue Feuerwehrgebaude eine maximale Grundflache von 800 mz
festgesetzt. Die festgesetzte Grundflache bertcksichtigt alle fir eine Feuerwache
erforderlichen Raumlichkeiten.

Die nicht Uberbaubaren Grundstiicksflachen dirfen um maximal 9.200 m2 durch:
- Stellplatze mit ihren Zufahrten
- Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO
- Feuerwehriibungsplatz

Uberbaut bzw. genutzt werden.

Die FlachengroR3e resultiert aus den Vorgaben fur den Stellplatzbedarf und den Zufahrten,
den Aufstell- und Bewegungsflachen fir die Einsatzfahrzeuge sowie den Vorgaben zur
Errichtung eines Feuerwehriibungsplatzes mit zwei Wettkampfbahnen fur Feuerwehr-
sportwettkampfe.

Als Mal der baulichen Nutzung wird zuséatzlich die Zahl der zulassigen Vollgeschosse und
der maximalen Firsthohe bestimmt.
Die Firsthohe wird hier als Hohe der oberen Dachbegrenzungskante definiert, also

+ bei Sattel- und Walmdéachern die auf3ere Schnittgerade der beiden Dachflachen,

+ bei versetzten Satteldachern die oberste Dachbegrenzungskante

Die im Plan festgesetzte Gebdudehdhe wird unter Bericksichtigung einer moglichen
zweigeschossigen Bebauung und in Anlehnung an die Gebaudehdhe im Plangebiet der
Nachbarschaftsbebauung sowie zum Schutz des Landschaftsbildes auf 10,0 m
beschrankt.

Als unterer Bezugspunkt der festgesetzten Firsthohe gilt die im Plan festgesetzte absolute
Hohe Gber HN 76.

Bauweise, liberbaubare Grundsticksflache

Das Feuerwehrgebaude ist als Einzelhaus zu errichten. Die Uberbaubaren
Grundsticksflachen sind durch die Festsetzung von Baugrenzen bestimmit.

Gemal § 22 (4) BauNVO wird eine abweichende Bauweise festgesetzt und eine
Gebaudelénge tUber 50 m zugelassen.

Die festgesetzten Baugrenzen orientieren sich an den spezifischen Anforderungen des
Feuerwehrgebaudes und dienen der geordneten stadtebaulichen Entwicklung des
Standortes.
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Begrindung zum B-Plan Nr. 11 ,Neue Feuerwache Hohen Viecheln*
der Gemeinde Hohen Viecheln

4.4

6.1

6.2

Feuerwehribungsplatz

Fur die Anlage des Feuerwehriibungsplatzes ist im B-Plan eine entsprechende Flache als
Nebenanlage mit Zweckbestimmung festgesetzt. Die Flache wird als ebener Rasenplatz
angelegt.

Fur die Nutzung, besonders bei Wettkampfen, ist eine Umfahrung des Ubungsplatzes
erforderlich. Um eine natirliche, wasserdurchlassige Befestigung zu gewahrleisten, wird
diese Umfahrung mit Schotterrasen befestigt.

Verkehrliche ErschlieRung

Das Plangebiet wird tber die 6ffentliche StralRe ,Fritz-Reuter-StraRe” (L 031) erschlossen.
Auf Grund der Nutzung und zur Vermeidung eines Begegnungsverkehrs sind zwei Zu-
bzw. Ausfahrten erforderlich. Im Alarmfall missen die Einsatzfahrzeuge ungehindert von
ankommenden Fahrzeugen mit Einsatzkraften das Geldnde verlassen kénnen.

Sichtdreiecke

Im Bereich der Anbindung des Grundstiickes an die Landesstrale sind aus Grinden der
Verkehrssicherheit bestimmte Bereiche von jeglicher Bebauung freizuhalten. Im Plan
dargestellt sind die freizuhaltenden Sichtfelder zum vorhandenen Geh- und Radweg. Fur
die Anfahrsicht gegentiber der Gibergeordneten Stral3e ist die Darstellung von Sichtfeldern
entbehrlich, da sie vollstandig im Verkehrsraum der Landesstra3e liegen und hier keine
MaRnahmen durch die Gemeinde geplant sind.

Innerhalb der Sichtdreiecke sind Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des 8§14
Abs. 1 und 2 BauNVO sowie Stellplatze und Parkplatze unzuldssig. Grundstlicks-
einfriedungen und Strauchwerk dirfen eine Hohe von 0,75 m Uber Fahrbahnoberkante
nicht Uberschreiten. Davon ausgenommen sind vorhandener Baumbestand sowie
Neuanpflanzungen mit einer Kronenansatzhéhe von tber 2,00 m.

Ver- und Entsorgungsanlagen
Trinkwasserversorgung

Fir die Versorgung mit Trinkwasser ist der Zweckverband Wismar zustandig.

Fir das Gebiet besteht Anschlussmdglichkeit an die betriebsfertige Trinkwasserleitung

d =110 x 11,8 PE-W, sidlich der L 031 im Bereich des Geh- und Radweges auf3erhalb
des Plangebietes.

Schmutzwasserentsorgung

Die Schmutzwasserentsorgung liegt im Verantwortungsbereich des Zweckverbandes
Wismar.

Am Standort der geplanten Feuerwache befindet sich keine zentrale Entwasserung.
Nachstmdgliche Anschlusspunkte bestehen entweder in Hohe "Molkerei" (ca. 125 m
entfernt) oder 6stlich, im Bereich Ortseingang (Flurstlick 274/54, ca. 220 m entfernt).
Alternativ koénnte die Schmutzwasserentsorgung Uber eine abflusslose Sammelgrube
erfolgen.

In Vorbereitung der ErschlieBung sind beide Varianten zu prifen. Die Errichtung einer
abflusslosen Sammelgrube zur Entsorgung des Sanitarabwassers ist zur Registrierung bei
der Unteren Wasserbehdrde des Landkreises NWM mit entsprechenden Unterlagen
anzuzeigen.
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Begrindung zum B-Plan Nr. 11 ,Neue Feuerwache Hohen Viecheln*
der Gemeinde Hohen Viecheln

6.3

6.4

6.5

Niederschlagswasserableitung
Die Niederschlagswasserableitung liegt in der Verantwortung der Gemeinde.

GemalR den Aussagen des Baugrundgutachtens ist eine Versickerung des von den
Gebauden und baulichen Anlagen anfallenden Niederschlagswassers im Plangebiet nur
bedingt mdglich. Lt. Aussage des Gutachters lassen die Bodenverhaltnisse auRerhalb des
Plangebietes 6stlich des Waldweges eine Versickerung ohne Probleme zu. Die hier mittels
Sondierung festgestellten Mittel- und Feinsande gewaéhrleisten eine ordnungsgemalfe
Versickerung. Die Ableitung aus dem Plangebiet erfolgt durch eine Freispiegelleitung am
Tiefpunkt der westlichen Plangebietsgrenze bis in den versickerungsféhigen Bereich. Fir
die vorgesehenen Versickerungsanlagen werden ausschlielich Grundstiicke der
Gemeinde beansprucht.

Die Planung der Versickerungsanlage erfolgt im Rahmen der ErschlieBungsplanung.
Dabei ist zu beachten, dass angrenzende Grundstiicke nicht vernésst werden.

Mit der Planung ist die wasserrechtliche Erlaubnis bei der unteren Wasserbehorde zu
beantragen.

Da die geplante Stellplatzanlage in wasserdurchlassiger Bauweise befestigt wird und der
Ubungsplatz als Rasenplatz unbefestigt bleibt, kann das anfallende Niederschlagswasser
am Anfallsort ortlich versickern.

Elektroenergieversorgung

Elektro-Stromversorgungsleitungen befinden sich im offentlichen Stralenraum, parallel
entlang der Landesstral3e L031.

Ein Anschluss an die vorhandenen Anlagen zur Versorgung des Planvorhabens ist
maoglich. Dazu ist eine Erweiterung der Stromverteilungsanlagen erforderlich, fur die eine
entsprechende Flache im 6ffentlichen Bauraum gem. DIN 1998 bereit zu stellen ist.

Zur Beurteilung und Einschatzungen der Aufwendungen fir eine kiinftige Stromversorgung

ist rechtzeitig ein Antrag mit folgenden Aussagen an das Versorgungsunternehmen zu

stellen:

e Lage- bzw. Bebauungsplan, vorzugsweise im MaRstab 1 : 500; ErschlieRungsbeginn
und zeitlicher Bauablauf; Versorgungsstruktur und Leistungsbedarf des Baugebietes;

e vorgesehene Ausbaustufen mit zeitlicher Einordnung, insbesondere

e Baustrombedarf;

e Namen und Anschrift des ErschlieBungstragers

Vor Beginn eventueller Bauarbeiten ist eine Einweisung durch den Meisterbereich
erforderlich.

Zu den vorhandenen elektrischen Betriebsmitteln sind grundséatzlich Abstande nach DIN
VDE 0100 und DIN VDE 0101 einzuhalten. Vorhandene und in Betrieb befindliche Kabel
durfen weder freigelegt noch Uberbaut werden. Zur Gewahrleistung der geforderten
Mindesteingrabetiefen sind Abtragungen der Oberflache nicht zulassig. In Kabelnéahe ist
Handschachtung erforderlich.

Telekommunikation

In den Randbereichen der L 031 (Fritz-Reuter-Straf3e), aul3erhalb des B-Planes befinden
sich Telekommunikationslinien der Telekom. Der Schutz der Bestandsanlagen ist im Zuge
der BaumaRRnahmen zu beachten. Ein Anschluss an das Telekommunikationsnetz ist bei
der Telekom zu beantragen.
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6.6

Gasversorgung

Im Plangebiet befindet im Randbereich der Landesstralle eine Mitteldruckgasleitung der
Gasversorgung Wismar GmbH. Die ungefdhre Lage ist im Plan gekennzeichnet.
Rechtzeitig vor Baubeginn sind die aktuellen Planausziige anzufordern.

Eine Versorgung des Planbereiches mit Erdgas ist bei Wirtschaftlichkeit moglich.

Zum Schutz der im genannten Bereich befindlichen Mitteldruckgasleitungen sowie der

Hausanschlisse sind folgende Forderungen/Hinweise zu beachten:

e Beim Verlegen von Ver- oder Entsorgungsleitungen oder Bebauung/Bepflanzung sind
die nach dem jeweils guiltigen Regelwerk geforderten Mindestabstande/Schutzstreifen
einzuhalten.

e Keine Uberbauung mit Bitumen, Beton oder dhnlichen Material, auRer im direkten
Kreuzungsbereich. Freigelegte Gasleitungen sind fachgerecht gegen Beschadigung zu
sichern.

e Schaden an Gasleitungen/Anlagen sind unverziiglich zu melden. Die Uberdeckung der
Gasleitung darf sich nicht &ndern.

e Die genaue Lage und Uberdeckung der Gasleitungen ist durch Suchschachtungen zu
ermitteln. Ober- oder unterirdische Anlagen/Hinweiszeichen durfen in Lage und
Standort nicht veréndert werden.

e Der Bauausfuhrende hat vor Beginn der Bauarbeiten einen Aufgrabeschein zu
beantragen. Eventuell notwendige Umverlegungen/Anderungen/Sicherungen sind
nicht in dieser Zustimmung enthalten und bedurfen einer gesonderten Klarung.

e Die Durchfuhrung von BaumafRnahmen (z. B.: Instandhaltungsarbeiten, Einbindungen
oder die Verlegung von Hausanschlissen) im Bereich der Gasleitungen muss
gewahrleistet sein.

Das Merkblatt "Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten" ist bei den Planungen zu
beachten und als Anlage 3 der Begriindung beigefugt.

Loschwasserversorgung

Auf Grund der im B-Plan festgesetzten baulichen Nutzung ist ein Léschwasserbedarf von
mindestens 48 m3/h fur 2 Stunden = 96 m?3 vorzuhalten.

Als Entnahmestelle ist die Errichtung eines Hydranten in der Nahe des neuen
Feuerwehrwehrgebdudes vorgesehen. Das Plangebiet liegt dann vollstdndig im 300 m-
Umfeld zur Entnahmestelle.

Die Gemeinde wird mit dem ZvWis eine Vereinbarung Uber die Bereitstellung von
Trinkwasser zu Ldschzwecken und die Errichtung des Hydranten abschlieBen. Derzeit
erfolgt durch den Meisterbereich Wasser in Hohen Viecheln eine technische Priifung des
vorhandenen Netzes im Hinblick auf Abschluss einer Vereinbarung tber die Bereitstellung
von Trinkwasser zu Loschzwecken. Mit Abschluss dieser Vereinbarung vor Baubeginn
wird die Loschwasserversorgung gesichert.

Bodenschutz und Abfall
|. Bodenschutz

Bei allen MaRnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schadliche Bodeneinwirkungen, welche
eine Verschmutzung, unnétige Vermischung oder Verdnderungen des Bodens,
Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen kénnen, vermieden
werden. (8 4 BBodSchG)Bei den Bauarbeiten anfallender Mutterboden / Oberboden ist
gemal § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und
Vergeudung zu schutzen.Bei den Bauarbeiten anfallender Bodenaushub (Unterboden /
nicht Mutterboden) ist vorrangig innerhalb des Grundstiicks zu verwerten, sofern keine
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Hinweise auf schadliche Bodenveranderungen bestehen. Bodenaushub, der nicht
innerhalb des Grundstiicks verwertet wird, ist einer fur die Bodenentsorgung zugelassenen
Anlage zuzufiihren.

Die Untersuchungserfordernis nach LAGA M 20, T Il, TR Boden fur Bo6den u.a. aus
Mischgebieten, aus Gebieten in denen mit umweltgeféhrlichen Stoffen umgegangen wurde
oder bei z.B. durch Aufschittungen anthropogen veranderten Bdden, ist zu beachten
(http://www.regierung-

mv.de/cms2/Regierungsportal prod/Regierungsportal/de/wm/Themen/Abfallwirtschaft/Ver
wertung_  von_Abfaellen/index.jsp). Durch die chemischen Untersuchungen wird
sichergestellt, dass Aushubboden keine héheren Belastungen hat, als fir die Verwertung
am Einbauort zulassig sind. Boden mit Untersuchungserfordernis oder Boden, dessen
unbelastete Herkunft nicht lickenlos dokumentiert ist, kann ohne reprasentative
Deklarationsanalyse nicht als unbelastet gelten.

Hinweis: Auffillungen und Abgrabungen kdnnen selbst genehmigungsbedurftig sein.
Auskunft erteilt die untere Bauaufsichtsbehorde.

Il. Mitteilungspflichten nach dem Landes-Bodenschutzgesetz

Das Altlastenkataster fir das Land Mecklenburg-Vorpommern wird vom Landesamt fir
Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern anhand der Erfassung
durch die Landrate der Landkreise und Oberbirgermeister/Birgermeister der kreisfreien
Stadte gefiuihrt. Entsprechende Auskiinfte aus dem Altlastenkataster sind dort erhaltlich.

Entsprechend den Angaben aus dem KGIS sind im Planungsgebiet keine Altlasten bzw.
altlastenverdachtigen Flachen bekannt. Trotzdem ist deren Vorkommen nicht
auszuschlieRen.

Der Grundstiickseigentimer und der Inhaber der tatsachlichen Gewalt Uber ein
Grundstiick sowie die weiteren in 8§ 4 Absatz 3 und 6 des Bundes-Bodenschutzgesetzes
genannten Personen sind verpflichtet, konkrete Anhaltspunkte dafur, dass eine
schéadliche Bodenveranderung oder Altlast vorliegt, unverziglich der Landratin des
Landkreises Nordwestmecklenburg als zustandiger Bodenschutzbehdrde mitzuteilen.
Diese Pflicht gilt bei Baumallnahmen, Baugrunduntersuchungen oder &ahnlichen
Einwirkungen auf den Boden und den Untergrund zusatzlich auch fir die Bauherren und
die von ihnen mit der Durchfiihrung dieser Tatigkeiten Beauftragten, Schadensgutachter,
Sachverstandige und Untersuchungsstellen. (8 2 LBodSchG MV)
Konkrete Anhaltspunkte fir schadliche Bodenveranderungen kénnen auffallige Farbungen,
Geruche oder Konsistenzen sein. Haufig sind allerdings auch erhebliche Belastungen z. B.
in Aufschittungen nicht ohne Laboranalyse erkennbar.

111. Munition

Kampfmittelbelastungen liegen in der Zustandigkeit des Munitionsbergungsdienst
(abteilung3@Ipbk-mv.de).

Es wird darauf hingewiesen, dass in Mecklenburg-Vorpommern Munitionsfunde nicht
auszuschlieen sind.

Gemal3 § 52 LBauO ist der Bauherr fur die Einhaltung der 6ffentlich-rechtlichen
Vorschriften verantwortlich. Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr
hingewiesen, Gefahrdungen fur auf der Baustelle arbeitende Personen so weit wie
moglich auszuschlieBen. Dazu kann auch die Pflicht gehéren, vor Baubeginn
Erkundungen tber eine mégliche Kampfmittelbelastung des Baufeldes einzuholen.

Konkrete und aktuelle Angaben Uber die Kampfmittelbelastung (Kampfmittel-
belastungsauskunft) der in Rede stehenden Flache erhalten Sie gebihrenpflichtig beim
Munitionsbergungsdienst des LPBK M-V. Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird
rechtzeitig vor Bauausfihrung empfohlen.
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10.

V. Entsorgung von Abféallen der Baustelle ( 8 7, 9 und 15 KrwG)

Alle  MaRnahmen sind so vorzubereiten und durchzufihren, dass eine
gemeinwohlvertragliche und geordnete Abfallentsorgung sichergestellt ist.Bauabfélle
(Bauschutt, Baustellenabfélle, auch aus Abbruch) sind zur Verwertung einer zugelassenen
Aufbereitungsanlage zuzufiihren. Die Verwertung soll bereits auf der Baustelle durch
Getrennthaltung von mineralischen, metallischen, hdlzernen und sonstigen
Bauabfallen nach Maligabe des Entsorgers vorbereitet werden. Nicht verwertbare bzw.
schadstoffverunreinigte Materialien sind zu separieren und durch hierfiir gesondert
zugelassene Unternehmen entsorgen zu lassen. (8 8 GewAbfV)Die Abfallentsorgung der
Baustelle soll innerhalb von vier Wochen nach Beendigung der Bauarbeiten
abgeschlossen sein.

V. Entsorgung von Abféllen

Mit Nutzungsbeginn erfolgt die Abfallentsorgung aus privaten Haushaltungen in der Regel
durch den Abfallwirtschaftsbetrieb. Verantwortlich fir die Anmeldung ist der
Grundstiickseigentiimer. Von der Entsorgung durch den o&ffentlich rechtlichen
Entsorgungstréger ausgeschlossene gewerbliche Abfélle sind einem zugelassenen
Entsorgungsfachbetrieb zu Gberlassen.

Bodendenkmale

In unmittelbarer Nahe, an die stdwestliche Plangebietsgrenze angrenzend, befindet sich
ein Bodendenkmal. Die Lage wurde nachrichtlich aus dem KGIS in den B-Plan
Ubernommen.

Eine Beeintrachtigung des Bodendenkmals kann auf Grund der Lage und dem Umstand,
dass im angrenzenden Plangebiet keine baulichen Anlagen errichtet werden,
ausgeschlossen werden.

Hinweise bei Zufallsfunden

Wenn wahrend der Erdarbeiten unvermutet Funde oder aufféllige Bodenverfarbungen
entdeckt werden, ist gemaR § 11 DSchG M-V die untere Denkmalschutzbehérde des
Landkreises Nordwestmecklenburg zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle
bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes fur Kultur- und
Denkmalpflege in unverandertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich hierfir sind die
Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundstiickseigentiimer sowie zufallige Zeugen, die
den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt funf (5) Werktage nach Zugang
der Anzeige bei der Behérde

Gewasserschutz

Mit den Bauarbeiten sind auf den Grundstiicken eventuell vorhandene Drainleitungen und
sonstige Vorflutleitungen in ihrer Funktionsféahigkeit zu erhalten bzw. wiederherzustellen.
Ein Uberbauen ist unzulassig.

Jeglicher Umgang mit wassergeféahrdenden Stoffen hat auf der Grundlage des § 62 WHG
und 8 20 LWaG so zu erfolgen, dass eine Gefahrdung des Grund-und
Oberflachenwassers nicht zu besorgen ist.

Werden bei der Durchsetzung der Planung Erdaufschliisse (auch Flachenkollektoren oder
Erdwarmesonden fur Warmepumpen) notwendig, mit denen unmittelbar bzw. mittelbar auf
die Bewegung oder die Beschaffenheit des Grundwassers eingewirkt wird, sind diese
gemal 8§ 49 Abs. 1 des WHG einen Monat vor Baubeginn bei der unteren Wasserbehdrde
anzuzeigen. Dies trifft ebenso fur eventuell notwendige Grundwasserabsenkungen zu.

Seite 11



Begrindung zum B-Plan Nr. 11 ,Neue Feuerwache Hohen Viecheln*
der Gemeinde Hohen Viecheln

11.

12.

13.

Immissionsschutz

Das Plangebiet befindet sich éstlich der Ortslage von Hohen Viecheln, in einem Abstand
von ca. 100 m zu einer geplanten Ortsrandbebauung (B-Plan Nr. 1 ,Wohngebiet Hohen
Viecheln Sidwest”). Die Abstandsflache zwischen den Gebieten wird im Wesentlichen
durch eine Griunflache mit Anlage eines Regenrickhaltebeckens in Anspruch genommen.
Im B-Plan Nr. 1 ist der direkt angrenzende Bereich als Flache zum Anpflanzen von
B&umen und Strauchern in einer Breite von ca. 15 m festgesetzt.

Mit der geplanten Bepflanzung entlang der B-Plan-Grenze des Feuerwehrgelédndes
entsteht hier ein massiver Gringurtel in einer Breite von ca. 20 m udber ¥ der
Grundstickstiefe, der das Feuerwehrgelande von der geplanten Wohnbebauung
abgeschirmt.

Es wird eingeschatzt, dass die durch den Regelbetrieb der Feuerwache zu erwartenden
Betriebsgerdusche die Immissionswerte an den Immissionsorten der geplanten
Wohnbebauung nicht Gberschreiten. Die Anordnung der Feuerwache ist somit aus
schalltechnischer Sicht unbedenklich. Ein Ubungsbetrieb sowie dem Regelbetrieb
zuzuordnende Fahrzeugbewegungen finden im Nachtzeitraum nicht statt.

Im Planungsbereich und seiner immissionsschutzrelevanten Umgebung befinden sich
keine Anlagen und Betriebe, die nach BImSchG genehmigt bzw. angezeigt wurden.

Kataster- und Vermessungswesen

In dem B- Plan- Bereich befinden sich diverse Aufnahme- und Sicherungspunkte des
Lagenetzes. Diese werden im Plan gekennzeichnet. Vor Baumaflinahmen sind diese zu
sichern bzw. nach Fertigstellen von BaumafRnahmen gegebenenfalls wiederherzustellen.
Entsprechend ist auch mit Grenzsteinen von Grundstiicksgrenzen zu verfahren, falls diese
von den BaumafRnahmen berthrt werden.

Die Arbeiten fur die Sicherung bzw. Wiederherstellung der Punkte sollten durch das
Katasteramt bzw. von zugelassenen offentlich bestellten Vermessungsingenieuren
ausgefihrt werden.

Planungs- und ErschlieBungskosten
Die Realisierung des Vorhabens ist fir den Zeitraum 2017 bis 2018 geplant. Die

Gesamtfinanzierung soll durch Férdermittel und Eigenkapital der Gemeinde abgedeckt
werden.

Gebilligt durch die Gemeindevertretung am : ...19.12.2016......

Ausgefertigtam:
Der Burgermeister

Seite 12



	Vorlage
	Anlage  1 03 - 2017.09.12 - 1. Änderung - B-Plan - ENTWURF_2
	Anlage  2 01+02 - 2017.09.12 - Deckblatt+Begründung 1. Änderung - ENTWURF

